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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Wien, am 5. 6. 1996 

Unser Zeichen: 
S-596/N A-33 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allgemei
ne Sozialversicherungsgesetz (53. Novelle zum 
ASVG) , das Bundesgesetz BGB1.Nr.110/1993, das Ent
geltfortzahlungsgesetz, das Arbeitslosenversiche
rungsgesetz 1977, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzie
rungsgesetz und das Sonderunterstützungsgesetz 
geändert werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1996 
- sRÄG 1996) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Präsidium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zum o.a. 

Entwurf mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überreichen. 

25 Beilagen 

Für den Generalsekretär: 

gez. Dr. Noszek 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53441-328, 53441-510, 53441-466 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 

ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium 

A b s ehr i f t 

für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Wien, am 4.6.1996 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
Zl. 20.35 3/15 -1/96 21.5 .1996 S-596/N A-33 

Durchwahl: 
479 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge
meine Sozialversicherungsgesetz (53. Novelle zum 
ASVG) , das Bundesgesetz BGB1.Nr.110/1993, das Ent
geltfortzahlungsgesetz , :das Arbeitslosenversiche
rungsgesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungs
gesetz und das Sonderunterstützungsgesetz geändert 
werden (Sozialrechts-Änderungsgesetz 1996 - sRÄG 
1996) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales zum Entwurf eines Sozialrechts-Änderungsgesetzes 

1996 folgende Stellungnahme zu übermitteln: 

Obwohl dieser Entwurf in der Hauptsache der Rechtsbereini

gung und der Sanierung von Redaktionsversehen dienen soll, 

enthält er doch weitgehende Änderungen des materiellen 

Rechts. Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes zu be

merken: 

Zu Z. 13 (§ 8 Abs.1 Z 3 lit,e); 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs begrüßt die Einbeziehung der Beiratsmitglieder in den 

Unfallversicherungsschutz. Es wird damit einem lange beste

henden Anliegen Rechnung getragen, 
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Zu Z. 15 und 50 (§ 8 Abs . 1 Z 3 lit.k und § 74 Abs.6l ; 

Ebenso zu begrüßen ist die Einführung des Unfallversiche

rungsschutzes für fachkundige Laienrichter. Obwohl ursprüng

lich deren Einbeziehung in das B-KUVG gefordert wurde, die 

systemgerechter gewesen wäre, weil diese Personen für den 

Bund tätigewerden, kann auch mit der Neuregelung des § 74 

Abs.6 das Auslangen gefunden werden, weil auch dadurch eine 

Finanzierung durch den Bund erreicht wird. 

Zu Z. 36 (§ 42 Abs.l Z 2) i 

Diese Regelung, mit der auch für andere Personen, die nicht 

mit dem Dienstgeber ident sind, aber ein unter Umständen 

beitragspflichtiges Entgelt leisten, die Auskunftspflicht 

festgelegt wird, ist zu weitgehend, weil nicht absehbar ist, 

welche Personenkreise, Vertragsverhältnisse bzw. Einkünfte 

neben den in den Erläuterungen genannten Provisionsbezügen 

von Bankangestellten in Zukunft von der Regelung erfaßt sein 

werden. Insbesondere die Unerheblichkeit der Dienstnehmerei

genschaft des Empfängers erscheint dabei problematisch. 

Zu Z 45 (§ 59 Abs.l); 

Es wird im Entwurf vorgeschlagen, für Beitragsrückstände 

Verzugszinsen in der Höhe von 4 % über den jeweils geltenden 

Zinsfuß für Eskontierungen der Oesterreichischen National

bank einzuheben. Diese Neuregelung, die über § 34 des Novel

lenentwurfes zum BSVG auch Auswirkungen auf die bäuerliche 

Sozialversicherung haben wird, ist abzulehnen, da die künf

tige Zinsentwicklung nicht vorhersehbar ist, eine Höchst

grenze aber nicht vorgesehen werden soll. 

Zu Z. 92 (§ 210 Abs.3); 

Diese Bestimmung sieht vor, daß der Versicherungsanstalt 

öffentlicher Bediensteter bei einer Gesamtrente nach mehre-
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ren Versicherungsfällen ein Ersatzanspruch eingeräumt wird. 

Daraus ergibt sich eine Diskriminierung der anderen Unfall

versicherungsträger, da diese eine solche Gesamtrente ohne 

Anspruch auf Ersatz gegen die anderen Versicherungsträger zu 

erbringen haben. Die Präsidentenkonferenz der Landwirt

schaftskammern Österreichs lehnt eine solche Diskriminie

rung, für die auch die erläuternden Bemerkungen keine sach

liche Rechtfertigung enthalten, ab. 

Zu Z 134 (§ 412 Abs.6l; 

Nach bisheriger Praxis konnten Angaben, die zur Entscheidung 

eines Antrages auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 

relevant waren, im Laufe des Verfahrens nachgeliefert wer

den. Dies betrifft insbesondere ziffernmäßige Angaben über 

Einkünfte und Vermögensverhälnisse des Antragstellers. Es 

wäre durch eine KlarsteIlung dafür Sorge zu tragen, daß sich 

daran auch durch den Novellierungsvorschlag nichts ändert. 

Anläßlich dieses Begutachtungsverfahrens weist die Präsiden

tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs neuer

lich darauf hin, daß die Forderungen nach Unfallversiche

rungsschutz für Tätigkeiten im Rahmen von "Urlaub am Bauern

hof" sowie nach einer KlarsteIlung für den Unfallversiche

rungsschutz nebengewerblicher Tätigkeiten nach wie vor auf

recht sind und raschestmöglich umgesetzt werden sollten. In 

diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahme vom 27.9.1995 

verwiesen. 

Wunschgemäß werden 25 Abschriften dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Präsident: 

gez. NR Schwarzböck 

Der Generalsekretär: 

gez. i.V. Dipl. Ing.Strasser 
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